
Es ist zwar zutreffend, wenn das Schwurgericht aus
führt, zwischen dem Angeklagten und seiner Stief
mutter habe ein gewisses Vertrauensverhältnis be
standen. Das beruhte einmal auf dem täglichen, sich 
ohne sichtbaren Haß abspielenden persönlichen Um
gang und vor allem darauf, daß beide Personen in 
enger Hausgemeinschaft lebten. Es muß dem Schwur
gericht weiterhin gefolgt werden, wenn es dieseUmstände 
für mitbestimmend dafür erachtet, daß die Stiefmutter 
die Tür ihrer Schlafkammer unverschlossen ließ und 
somit zum Ausdruck brachte, daß sie vom Angeklagten 
und dessen Vater nichts Böses erwarte. Der Ange
klagte hat aber dieses ihm insoweit entgegengebrachte 
Vertrauen bei der Begehung seiner Tat nicht a r g 
l i s t i g  mißbraucht, sondern er hat einfach die ihm 
bekannte, ohne sein Zutun entstandene Gepflogenheit, 
daß die Stiefmutter die Tür unverschlossen hielt, in 
den Plan zur Begehung seiner Tat einbezogen und 
verwertet. Das aber ist noch nicht als tückisch im 
Sinne der Wortverbindung „heimtückisch“ anzusehen.

Anm.: Vgl. zu dieser Entscheidung den Aufsatz 
von L e di g , S. 57 ff. dieses Heftes. D. Red.

KRG Nr. 50, Befehl Nr. 160 der SM AD, § 1 KWVO.
Über die Voraussetzungen für die Anwendung der 

schwersten wirtschaftsstrafrechtlichen Vorschriften 
(KRG Nr. 50 und Befehl Nr. 160). — Offenbare und 
gröblich der Gerechtigkeit widersprechende Fehler bei 
der Strafzumessung als Revisionsgrund.

OLG Gera, Urteil vom 28. Dezember 1948 — 3 Ss 
552/48.

Die Revisionen der Staatsanwaltschaft sind in ma
terieller Hinsicht, auch abgesehen von der allgemeinen 
Rüge gröblicher Verletzung der Gerechtigkeit bei der 
Strafzumessung, zum Teil bereits wegen anderer recht
licher Verstöße begründet.

Vor allem ist nach Ansicht des Senats die straf
rechtliche Bewertung der Taten der Angeklagten W. 
und A. nur nach den vom Landgericht angezogenen 
Strafbestimmungen unzureichend. Die W. hat mehrere 
Jahre hindurch im Emährungsamt Lebensmittelmarken 
in dem im Urteil im einzelnen festgelegten, geradezu 
ungeheuerlichen Umfang (darunter allein im Betrage 
von etwa 6 Zentnern Zucker und etwa 6000 Litern 
Voll- und Magermilch), entwendet und nochmals in 
den Verkehr gebracht. Das ist gerade für die Ver
sorgung der Kinder mit diesem für die menschliche 
Ernährung wertvollsten Nahrungsmittel, wenn man 
berücksichtigt, daß z. B. einem über fünf Jahre alten 
Kind kein Tropfen Vollmilch mehr zugeteilt werden 
kann, noch dazu bei einer Angestellten, deren Auf
gabe es ist, für die Sicherstellung der Ernährung mit 
zu sorgen, nicht allein Wirtschaftsverbrechen im all
gemeinen Sinn, sondern in erster Linie als eine auf den 
Abbruch der wirtschaftlichen und demokratischen Auf
baumaßnahmen gerichtete Tätigkeit zu beurteilen, so 
daß nicht nur das schwere Kontrollratsgesetz Nr. 50, 
sondern darüber hinaus der eine noch höhere Be
strafung androhende Befehl Nr. 160 der SMAD vom
3. Dezember 1945 zur Anwendung zu bringen war. 
Schon weil das Urteil diese Gesetzesvorschrift nicht 
berücksichtigt hat, war es deshalb mit den tatsäch
lichen Feststellungen, obwohl diese an und für sich 
erschöpfend erscheinen, aufzuheben. Denn zur An
wendung dieses Befehls bedarf es allerdings außerdem 
noch der Feststellung des erforderlichen Vorsatzes. 
Das Landgericht wird außerdem noch den Gesichts
punkt des Diebstahls entsprechend dem Eröffnungs- 
beschlusse zu berücksichtigen haben.

Diesem schwersten der Anklagefälle stellt der Se
nat aus denselben Erwägungen den der Angeklagten A. 
zur Seite. War sie auch nicht Angestellte des Emäh- 
rungsamts, bei denen das Verbrecherische ihres Tuns 
besonders schwer wiegt, so trifft sie doch als Inhaberin 
eines Lebensmittel-, vor allem Milchverteilergeschäfts 
ebenfalls ein besonders hohes Maß von Schuld. Bei 
ihr allein handelt es sich um etwa 4000 Liter entwen
deter Voll- und Magermilch, wobei sich übrigens dar
aus, daß sie hiervon der W. 1000 Liter Vollmilch mehr 
abgegeben als sie von ihr an Marken erhalten haben 
will, die Unzulänglichkeit auch noch ihres Geständ
nisses ergibt. Wenn der Mißbrauch der ihrer Obhut 
anvertrauten Lebensmittel bei einer Lebensmittelhänd
lerin einen derartigen Umfang annimmt, so ist nach

Auffassung des Senats auch ihr Verhalten unter dem 
Gesichtspunkt einer auf den Abbruch der wirtschaft
lichen Maßnahmen gerichteten Tätigkeit, also eines 
Verbrechens nach Befehl Nr. 160, zu beurteilen.

Auch der Freispruch der beiden Angeklagten B. 
läßt eine irrige rechtliche Beurteilung des festgestell
ten Sachverhalts erkennen. Wesentlich für die Straf
barkeit ist davon vor allem, daß der Ehemann B. die 
anfänglichen 100 und dann weiteren 200 kg Brotmarken, 
die seine Frau von der H. erhalten hatte, ohne daß 
dafür irgendeine Gegenleistung gefordert oder geboten 
wurde, bei seiner Abrechnung mit verwendete. Damit 
ist der Tatbestand des Gesetzes Nr. 50 bereits erfüllt. 
Die Ausführung des Landgerichts, daß B. ohne Ver
schulden habe der Meinung sein können, die H. habe 
diese 300 kg Brotmarken übrig und benötige sie nicht, 
und daß er nicht der Annahme sein konnte, daß die 
H. sie auf strafbare Weise erlangt hätte, verstößt gegen 
die allgemeinen Denk- und Erfahrungsgesetze. Es ist 
wohl denkbar, daß ein Bäckermeister bei seiner Ab
rechnung eine kleine Markenmenge überzählig hat und 
sich vielleicht bereitfindet, sie einem Kollegen zu 
überlassen, nicht aber, daß die Inhaberin einer Lebens
mittelfiliale mit nur geringem Brotumsatz ohne eigenen 
Backbetrieb, also ohne die Möglichkeit, etwa durch 
günstige Mehlausbeute ein Plus herauszuwirtschaften, 
ohne weiteres auf einmal sechs Zentner Brotmarken 
unentgeltlich abzugeben in der Lage sein kann, ohne 
daß sie darum gebeten wurde, ja ohne daß der Fehl
betrag (im 2. Fall) überhaupt nochmals zur Sprache 
kam. Vielmehr mußten die Angeklagten bei Herein
nahme der Marken sich darüber klar sein, daß, wer 
auf diese Weise derartige Werte abgibt, sie nur auf 
unreelle Art erworben haben konnte. Der Angeklagte 
hat also unter Beihilfe seiner Frau durch die An
nahme der Marken und deren Verwertung bei der Ab
rechnung von Urkunden, die sich auf die Zwangs
bewirtschaftung beziehen, in einem sehr schwerwiegen
den, strenge Bestrafung erfordernden Umfang wider
rechtlich Gebrauch gemacht und zwar auch deshalb, 
weil an sich schon die Marken von ihm im regulären 
Geschäftsgang überhaupt nicht vereinnahmt, und da
her im Sinne des Gesetzes Nr. 50 widerrechtlich er
worben waren, was trotz des angeblichen Handwerks
brauchs allenfalls in kleinstem, unmöglich aber in 
einem derartigen Umfang mit unzweideutigen Merk
malen des Wirtschaftsverbrechens statthaft sein kann. 
Weiter liegt auch ein Beiseiteschaffen von bewirtschaf
teten Erzeugnissen bzw. von Bescheinigungen hierüber 
im Sinne des § 1 KWVO vor, und schließlich ist auch 
gegen das Gesetz zum Schutze der Volksernährung 
verstoßen, da dessen Tatbestand bereits mit dem Ein
tritt der Gefährdung, also ohne daß ein Fehlbestand 
festgestellt zu werden braucht, erfüllt ist, wobei inso
weit die Bedenken des Urteils bezüglich des Vorsatzes 
sowie eines Irrtums durch obige neue Würdigung ge
genstandslos geworden sind, weshalb auch nicht da
von die Rede sein kann, daß der Angeklagte durch 
seine Anzeige im Sinne von § 46 StGB den Eintritt 
des Erfolges rechtzeitig abgewendet habe.

Zur Verurteilung der Angeklagten H.:
Das Landgericht hat die Angeklagte für den fort

gesetzten unberechtigten Bezug von Milch von der A. 
richtig auf Grund der VRStrVO bestraft, weil sie bei 
deren Bezug, wie das Urteil feststellt, von den wirk
lichen Verhältnissen zwischen der W. und der A. nichts 
gewußt habe. Das Urteil stellt aber weiter fest, daß 
die Angeklagte von der W. einmal gebeten wurde, der 
A. letztmalig Marken zu überbringen, und daß sie 
dabei die Verfehlungen der W. erfahren, also gewußt 
habe, daß es sich um entwendete Marken handelte. 
Sie hat sie aber gleichwohl der A. überbracht. Das 
Landgericht sieht hierin keine Straftat, sondern ledig
lich einen Botendienst. Auch diese Beweiswürdigung 
ist angesichts der gesamten obwaltenden Umstände 
rechtsirrig, da sie gegen die allgemeinen Denk- und 
Vemunftgesetze verstößt. Die W. hat, wie das Urteil 
feststellt, der Ehefrau ihres Halbbruders vorher schon 
öfter Lebensmittel nach Mittweida geschickt, diese hat 
also gewußt — jedenfalls bestehen keine gegenteiligen 
Feststellungen —, daß ihr Ehemann nur durch um
fangreiche Hingabe von Lebensmitteln durch die W. 
an die Handwerker überhaupt in der Lage war, die 
gemeinsame spätere Wohnung ausbauen zu lassen, ihr
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